
Satzung des Fördervereins Kinder und Jugend Traisa e.V. 
 

§1 Zweck des Vereines 
Zweck des Vereins ist die Kinder- und Jugendförderung sowie die Förderung des Schwimm-
sports. 
Der Satzungszweck wird dadurch verwirklicht, dass der Verein im Schulbezirk der Grundschule 
Traisa folgende Aktivitäten entwickelt: 
- Als anerkannter freier Träger der Jugendhilfe betreibt der Verein Einrichtungen zur Kinderbe-

treuung. 
- Er unterstützt diese und andere bestehende Einrichtungen zur Kinderbetreuung und die 

Traisaer Schule bei Anschaffungen und Aktivitäten. 
- Ergänzende Angebote für Kinder und Jugendliche und deren Eltern außerhalb der Einrichtun-

gen werden organisiert und unterstützt. 
- Für die Förderung des Schwimmsports organisiert der Verein verlängerte Öffnungszeiten des 

Schwimmbades in Traisa im Rahmen einer mit der Gemeinde Mühltal abgeschlossenen Nut-
zungsvereinbarung. Er tätigt Anschaffungen und organisiert Veranstaltungen, die geeignet 
sind, die Attraktivität des Schwimmbades in Traisa zu erhöhen und den Bestand des Freiba-
des zu sichern. 

 
Daneben kann der Verein auch die ideelle und finanzielle Förderung anderer steuerbegünstigter 
Körperschaften, von Körperschaften des öffentlichen Rechts zur ideellen und materiellen Förde-
rung der oben genannten steuerbegünstigten Zwecke vornehmen. 
 
Die Förderung wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln durch Beiträge, 
Spenden, sowie durch Veranstaltungen, die der ideellen Werbung für den geförderten Zweck 
dienen. 
 
Für die vom Verein betriebenen Einrichtungen zur Kinderbetreuung bestehen Betriebsvereinba-
rungen mit der Gemeinde Mühltal, welche die Finanzierung durch Elternbeiträge, Landesmittel 
und ergänzende Zuschüsse der Gemeinde sichern. 
 
Die Förderung findet in Abstimmung mit den entsprechenden Trägern statt, jedoch unabhängig 
von diesen und allen politischen Parteien, Kirchen und Verbänden. 
 
Vereinsmittel werden ausschließlich zur satzungsgemäßen Bestimmung verwendet. Der Verein 
ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§2 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen „Förderverein Kinder und Jugend Traisa e.V.“ und hat seinen Sitz in 
Mühltal. Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§3 Mitgliedschaft 

Mitglied im Verein und damit Förderer der Vereinsarbeit kann jede volljährige natürliche oder jede 
juristische Person werden. Ausgeschlossen von der Mitgliedschaft sind solche Personen, die be-
kannterweise dem Ansehen des Vereins oder seiner Arbeit schaden oder zu erkennen geben, 
dies zu tun. 
Mitglied im Verein können auch Kinder und Jugendliche werden, bei denen mindestens ein El-
ternteil Mitglied des Fördervereins ist. Die Mitgliedschaft endet mit Vollendung des 18. Lebensjah-
res bzw. für Personen in Ausbildung mit Vollendung des 25. Lebensjahres. Endet die Mitglied-



schaft aller Elternteile, so endet automatisch auch die Mitgliedschaft aller im Verein gemeldeten 
Kinder.  

 
§4 Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder 

Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge an den Vorstand sowie an die Mitgliederversammlung 
(MV) zu stellen. 
Die mit einem Ehrenamt betrauten Mitglieder haben nur Anspruch auf Erstattung tatsächlich ent-
standener Auslagen.  
Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre Beiträge rechtzeitig zu entrichten. 

 Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele des Vereins zu fördern. 
Kinder und Jugendliche sind in der Mitgliederversammlung nicht stimmberechtigt und auch nicht 
als Vorstandsmitglied wählbar. 

 
§5  Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand 
mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Ablehnung kann der/die Antragstellerln Berufung bei der MV 
einlegen. Diese entscheidet über den Antrag endgültig mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Die Mitgliedschaft endet mit dem a) Tod  b) Austritt  c) durch Ausschluss. 
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Kündigung der Mitgliedschaft gegenüber dem Vorstand. 
Hierbei ist eine Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres einzuhalten. 
Über eine abweichende Kündigungsfrist (z.B. bei Umzug) entscheidet der Vorstand. 
Der Ausschluss erfolgt wegen groben Verstoßes gegen die Vereinssatzung sowie die Interessen 
des Vereines und bei unehrenhaftem Verhalten innerhalb und außerhalb des Vereinslebens. 
Über den Ausschluss, der mit sofortiger Wirkung erfolgt, entscheidet zunächst der Vorstand mit 
einfacher Mehrheit. Vor dem Vereinsausschluss ist das vom Ausschluss bedrohte Mitglied unter 
Setzung einer angemessenen Frist zu hören. Der Ausschließungsbeschluss ist mit eingehender 
Begründung durch „eingeschriebenen Brief mit Rückschein“ dem Mitglied bekanntzugeben. Hier-
gegen ist mit Monatsfrist nach Bekanntgabe Berufung bei der MV zulässig. Die Berufung ist ge-
genüber dem Vorstand einzulegen. In der MV muss dem Mitglied Gelegenheit zur Rechtfertigung 
gegeben werden. Die Beitragspflicht bei Ausschluss währt solange, als wäre vom Mitglied am 
Ausschlussdatum ordentlich gekündigt worden. An dieser Stelle wird ausdrücklich nochmals auf 
die Kündigungsfristen hingewiesen. 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, 
unbeschadet des Anspruches des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen. Eine Rücker-
stattung von Beiträgen, Spenden oder Sacheinlagen an den Verein ist ausgeschlossen. 

 
§6 Beiträge 

Die Höhe der Beiträge ergibt sich aus der jeweils gültigen Fassung der Beitragsordnung. Über die 
Beitragsordnung beschließt die Mitgliederversammlung. 

 
§7  Organe des Vereins  

• Der Vorstand 

• Der erweiterte Vorstand 

• Die Abteilungen 

• Die Mitgliederversammlung 
 
§8 Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus dem/der: 

• 1. Vorsitzenden  

• 2. Vorsitzenden 

• Kassiererln 

• Schriftführerln 
Bei Bedarf kann die MV den Vorstand um weitere Mitglieder ergänzen. 



Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vom 1. Vorsitzenden, 2. Vorsitzenden und dem 
Kassierer vertreten. Es vertreten zwei vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder gemeinsam. 
Der Vorstand führt die laufenden  Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die Verwaltung des Ver-
einsvermögens und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse. 
Die Vertretungsmacht des Vorstandes in Bezug auf das Vereinsvermögen wird gegenüber Dritten 
wie folgt beschränkt: 
Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein mit mehr als EUR 2000.- in einem Betrag 
belasten, oder fortlaufenden Zahlungen, die öfter als 6 mal und mehr als EUR 500.- im Einzelnen 
betragen, ist die Zustimmung im erweiterten Vorstand erforderlich.  
Diese Beschränkung erstreckt sich nicht auf Rechtsgeschäfte im Bereich der Haushalte der Kin-
derbetreuungseinrichtungen. 
Der/die Kassiererln verwaltet das Vereinsvermögen, die Vereinskasse und führt Buch über Ein-
nahmen und Ausgaben. Vermögen und laufende Zahlungen für die Abteilung Schwimmbadclub 
werden dabei von den übrigen Vereinsaktivitäten getrennt ausgewiesen. Der/die Kassiererln wird 
bei Bedarf durch ein anderes Mitglied des vertretungsberechtigten Vorstands vertreten. Alle Mit-
glieder des vertretungsberechtigten Vorstands erhalten Einzelvollmacht für die Durchführung der 
Bankgeschäfte in diesem Aufgabenbereich. 
Die Haushalte der Kinderbetreuungseinrichtungen sind getrennt zu führen. Die ordnungsgemäße 
Mittelverwendung ist gegenüber der Gemeinde Mühltal jährlich nachzuweisen. 
Der Vorstand überträgt die Durchführung der laufenden Verwaltungsaufgaben für die Kinderbe-
treuungseinrichtungen einzelnen Vorstandsmitgliedern oder einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter 
der Kinderbetreuungseinrichtungen. Den dafür benannten Personen und den Mitgliedern des ver-
tretungsberechtigten Vorstands wird für die Vornahme regelmäßig wiederkehrender Bankge-
schäfte im Bereich der für die Kinderbetreuungseinrichtungen eingerichteten Konten Einzelvertre-
tungsvollmacht erteilt. 

 
Der Vorstand wird von den Mitgliedern für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Er bleibt jedoch so 
lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Eine Wiederwahl des Vorstandes ist möglich. 
Der/die Vorstandsvorsitzende, im Verhinderungsfall der/die 2. Vorstandsvorsitzende lädt den 
Vorstand spätestens 6 Wochen nach der Wahl durch die MV zu seiner konstituierenden Sitzung 
ein. Der Vorstand tagt mindestens 1 mal innerhalb eines halben Jahres oder auf Antrag von min-
destens zwei Vorstandsmitgliedern. Die Ladungsfrist für Vorstandssitzungen beträgt wenigstens 
2 Wochen; die Ladung erfolgt durch den/die 1. Vorsitzende/n, im Verhinderungsfall durch den/die 
2. Vorsitzende/n. 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Sitzungsleiters (1. bzw. 2. Vors.). Der Vorstand ist mit 3 Mitgliedern beschlussfä-
hig. Wird die Nichtbeschlussfähigkeit des Vorstandes festgestellt, so muss der/die Versamm-
lungsleiterln binnen drei Tagen mit gleicher Tagesordnung wieder einladen. Danach ist der Vor-
stand in jedem Fall beschlussfähig. Auf diese Besonderheit ist in der Einladung hinzuweisen. 
Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes können die übrigen Vorstandsmitglieder bis zur 
nächsten MV eine Ersatzperson bestellen. 

 
§9 Der erweiterte Vorstand 

Dem erweiterten Vorstand gehören neben dem Vorstand die Abteilungsleiter an. 
Der erweiterte Vorstand beschließt die am Vereinsziel ausgerichteten Maßnahmen und Förde-
rungen. Der Vorstand ist an die Beschlüsse im erweiterten Vorstand gebunden. Bei seinen Be-
schlüssen hat der erweiterte Vorstand die Interessen der im Vereinsziel genannten Zielgruppen 
angemessen zu berücksichtigen. 
Der Vorstand lädt mindestens zu jeder zweiten Sitzung die Abteilungsleiter ein. 
Für die Beschlussfassung gilt Gleiches wie für den Vorstand. Der erweiterte Vorstand ist mit mehr 
als 50% seiner Mitglieder beschlussfähig. Wird die Nichtbeschlussfähigkeit festgestellt, so muss 
der/die Sitzungsleiterln binnen drei Tagen mit gleicher Tagesordnung wieder einladen. Danach ist 
der erweiterte Vorstand in jedem Fall beschlussfähig. Auf diese Besonderheit ist in der Einladung 
hinzuweisen. 



Der erweiterte Vorstand tritt auch zusammen, wenn dies mindestens zwei seiner Mitglieder wün-
schen und dies dem ersten Vorsitzenden bzw. im Verhinderungsfall dem 2. Vorsitzenden ange-
zeigt wird.  

 
 

§10  Die Abteilungen 
Der Verein gliedert sich in folgende Abteilungen:  

• „Kleinkinder und Kindergarten" 

• „Schule und Jugend" 

• „Schwimmbadclub Traisa" 
Die Abteilungen sollen die Bedürfnisse und Probleme ihrer Bereiche erfassen und aufgreifen und 
Handlungsmöglichkeiten entwickeln sowie bestehende Initiativen und Aktionen unterstützen. Da-
bei ist mit den bestehenden Institutionen möglichst eng  zusammenzuarbeiten. 
Alle Abteilungen wählen jedes Jahr eine/n Abteilungsleiterln und eine/n Vertreterln bis spätestens 
vier Wochen nach der MV. 
Der/die Abteilungsleiterln ist im besonderen Maß verantwortlich für die enge Anbindung an die 
bestehenden Institutionen außerhalb des Vereins. Innerhalb des Vereins gewährleistet der/die 
Abteilungsleiterln die Verbindung zum Vorstand und zu den anderen Abteilungen. 
Die Abteilungen erhalten ein eigenes Budget, das satzungsgemäß für den jeweiligen Bereich zu 
verwenden ist und einmal jährlich zur MV schriftlich gegenüber dem Vorstand abgerechnet wird. 
Über nicht verwendete Mittel entscheidet der Vorstand. 

 
 
§11  Die Mitgliederversammlung 

Die ordentliche Mitgliederversammlung (MV) ist einmal jährlich, möglichst im ersten Quartal des 
Jahres, durch den Vorstand einzuberufen. Die Mitglieder sind unter Angabe der Tagesordnung 
mit einer Frist von mindestens 21 Tagen einzuladen. Die Einladung wird persönlich an alle Mit-
glieder versandt, die Tagesordnung außerdem im Schaukasten an der Grundschule Traisa be-
kannt gegeben. Die Einladung und Tagesordnung kann auch per E-Mail den Mitgliedern zuge-
stellt werden. Der Vorstand kann auch jederzeit unter Einhaltung der oben erwähnten Fristen und 
Vorschriften eine Mitgliederversammlung einberufen. Er muss dies tun, wenn mehr als 10 % der 
Mitglieder dies wünschen. 
Die MV wählt den Vorstand. Sie wählt auch zwei Kassenprüfer, welche das Recht haben, jeder-
zeit die Vereinskasse zu prüfen. Einmal jährlich müssen sie dies tun. Über das Ergebnis der Prü-
fung haben diese der MV Bericht zu erstatten. 
Die MV nimmt den Jahresbericht des Vorstandes und der Abteilungsleiter entgegen und entlastet 
diese. Die MV kann dem gesamten Vorstand oder auch einzelnen Vorstandsmitgliedern die Ent-
lastung verweigern. Die MV berät über den Haushalt. Der MV obliegt die Vereinsauflösung, die 
Abwahl des Vorstandes während seiner Amtsperiode sowie Satzungsänderungen. Auf diese Ta-
gesordnungspunkte ist in der Einladung besonders hinzuweisen. 
Den Vorsitz der MV führt der/die 1. Vorsitzende bzw. im Verhinderungsfall der/die 2. Vorsitzende. 
Während der Wahl des Vorstandes geht die Sitzungsleitung an einen offen gewählten Wahlleiter. 
Beschlüsse werden offen abgestimmt, soweit nicht gesetzliche Regelungen dem entgegenste-
hen. Wahlen müssen, wenn ein Mitglied dies wünscht, geheim abgehalten werden. Die MV fällt 
ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, Satzungsänderungen mit ei-
ner Dreiviertelmehrheit. Für die Wahl eines Vorstandsmitgliedes wird die einfache Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen benötigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
Stimmrechte dürfen in Vertretung ausgeübt werden. Eine Blockwahl des Vorstandes ist nach Zu-
stimmung der MV erlaubt. 

  



 
 
§12  Beurkundung der Beschlüsse 

Alle Beschlüsse des Vorstandes, der Abteilungskonferenz und der MV sind zu protokollieren und 
von dem/der Schriftführerin sowie dem/der Versammlungsleiterln zu unterzeichnen. 

 
§13  Vereinsauflösung, Satzungsänderungen 

Der Vereinsauflösungsbeschluss bedarf Dreiviertel der Stimmen der Mitgliederversammlung. 
Gleiches gilt für Satzungsänderungen. Auf die anstehenden Beschlüsse ist in der Bekanntgabe 
der Tagesordnung ausdrücklich hinzuweisen. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Mühltal 
zwecks Verwendung für die Kinder- und Jugendförderung. 

 
Mühltal, den 18.10.2023 


